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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.10.1958

Norm

ZPO §228 B3aa

Rechtssatz

Die Klage des Mieters gegen den Vermieter auf Feststellung eines Betrages als des gebührenden Mietzinses ist zulässig.

Sie ist aber abzuweisen, wenn der festzustellende Betrag niedriger ist als der gebührende Mietzins.

Entscheidungstexte

6 Ob 192/58

Entscheidungstext OGH 22.10.1958 6 Ob 192/58

7 Ob 263/63

Entscheidungstext OGH 09.10.1963 7 Ob 263/63

Beisatz: Stellt das Gericht spruchmäßig einen höheren Mietzins fest als den Betrag, dessen Feststellung der Höhe

nach begehrt wurde, dann verstößt es gegen § 405 ZPO. (T1) Veröff: MietSlg 15628
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